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Einleitung in die Forschungsfrage, 
Zielsetzung und Gang der Arbeit

Sofern sich die „Untergangsprognose[n]“1 der „Klimaaktivist*innen“ als zu
treffend erweisen, rasen wir weiter auf der „Schnellstraße in die Klimahölle, mit 
dem Fuß auf dem Gaspedal“2, hinein ins „‚Verwüstungsanthroprozän‘“3. Der Staat, 
mit der Aufgabe betraut, seine Bürger*innen vor dem Eintreten dieses Szenarios zu 
schützen, vernachlässigt aus Sicht der sog. Klimabewegung seine klimaschutzbe
zogenen Verpflichtungen4 und begeht dabei möglicherweise, so jedenfalls ein Teil 
der Bewegung, gar einen Verfassungsbruch.5 Wenn diese Vorwürfe zutreffen – mit 
welchen Mitteln darf dem entgegengetreten werden? Reicht es aus, sich im Rahmen 
des gesetzlich Erlaubten seiner demokratischen Rechte zu bedienen oder rechtfertigt 
ein staatliches Verhalten mit irreversiblen Negativfolgen auch aufsehenerregende, 
regelwidrige Aktionen, vielleicht sogar „zivilen Ungehorsam“6?

Diese Fragen drängen sich mit Blick auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse der 
Klimaforschung aus den letzten Jahren und die bis Anfang 2024 regelmäßig statt
findenden, aufmerksamkeitserregenden Aktionen der Klimabewegung sowie die 
sich häufenden rechtlichen Verfahren gegen Industriestaaten regelrecht auf – und so 
schien es mir nur folgerichtig, mich auf wissenschaftlicher Ebene mit dieser kom
plexen, polarisierenden und in vielen Belangen noch nicht hinreichend ausge
leuchteten Thematik zu befassen.

Während Klimaaktivist*innen ihr Handeln dabei mindestens für legitim, auf
grund der erkennbaren und essentiellen Bedrohung der natürlichen Lebensgrund
lagen zum Teil auch für legal halten, stehen Rechtsprechung und Rechtswissen
schaft dem mehr als nur skeptisch gegenüber. Denn das bewusste In-Kauf-Nehmen 
eines Rechtsbruchs zur Aufmerksamkeitsgewinnung und der Versuch, hierdurch 
Druck auf die Entscheidungsverantwortlichen auszuüben, steht nach verbreiteter 
Ansicht im unauflösbaren Widerspruch zu Prinzipien der demokratischen Grund

1 Kühne/Kühne, StV 2023, 560 (564).
2 António Guterres zit. bei Leitmeier, jM 2023, 38 (43) und Magnus, JR 1/2024, 9 (9).
3 Sachverständigenrat für Umweltfragen, Sondergutachten 2019, S. 14. Ebenso pessimis

tische Einschätzung zur Einhaltung der planetaren Grenzen: Rockström/Gupta/Qin et al., 
Nature 2023, 102 –111.

4 De Moor/De Vydt/Uba/Wahlström, Social Movement Studies 5/2021, 619 (623).
5 So Letzte Generation (Verant.): Klimakatastrophe zulassen = Verfassungsbruch.
6 Zum Begriff S. 27 ff. dieser Arbeit.



ordnung.7 Klimaaktivist*innen wird in diesem Zusammenhang mitunter vorge
worfen, durch ihre Art der Zielverfolgung in rechtsfeindlicher8 oder jedenfalls un
demokratischer Weise9 zu agieren. Würde ihr Verhalten gerechtfertigt, wäre aber 
damit tatsächlich „der Begehung sämtlicher Straftaten unter dem Deckmantel des 
Klimaschutzes Tür und Tor geöffnet“10 und würde der Rechtsstaat durch die Mög
lichkeit legalen Widerstandes ins Chaos gestürzt11? Setzten sich einige Klimaakti
vist*innen möglicherweise „nicht in erster Linie für das Klima ein[], sondern 
[wollen] – unter diesem Deckmantel – antifaschistische[s] und antikapitalisti
sche[s]“ oder gar linksextremistisches Gedankengut etablieren?12 – Die Gruppe 
Letzte Generation wurde immerhin von etablierten Politiker*innen als „Klima- 
RAF“ bezeichnet.13

Während sich an der angemahnten Bedrohung des deutschen Staates und seiner 
Bevölkerung durch den Klimawandel seit Beginn der öffentlichkeitswirksamen 
Klimaproteste, der hier auf Greta Thunbergs „Skolstrejk för klimatet“ vor dem 
schwedischen Reichstag am 20. August 2018 datiert werden soll, wenig geändert 
haben dürfte, verschiebt sich die öffentliche und politische Diskussion in Deutsch
land seit Abebben der berühmt-berüchtigten Klebeaktionen auf andere Krisen wie 
etwa den Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten. Die vorliegende Arbeit verliert 
hierdurch zwar an tagespolitischer Aktualität, nicht aber an Relevanz. Denn die 
strafrechtliche Bedeutung der Klimaproteste gilt es weiterhin aufzuarbeiten – so
wohl retrospektiv als auch mit Blick auf künftig zu erwartende Protestbewegungen 
und -aktionen, da aktuell von Rechtssicherheit und Rechtsfrieden hinsichtlich dieses 
Themenkomplexes nicht die Rede sein kann. Ziel der Arbeit ist es daher, die Frage 
nach dem strafrechtlich hinnehmbaren Umfang klimaaktivistischen Handelns unter 
Heranziehung der derzeitigen Rechtslage und kritischer Berücksichtigung der jün
geren Rechtsprechung (2019 – 2022) und Literatur zu beantworten. Anders for
muliert: Welche Mittel kann der Zweck Klimaschutz rechtfertigen?

7 AG Frankfurt a.M., Urt. v. 13. 05. 2022 – 901 Ds 6120 Js 248353/20, openJur 2022, 
22237, Rn. 199, 201; OLG Celle, Beschl. v. 29. 07. 2022 – 2 Ss 9122, BeckRS 2022, 21494, 
Rn. 12; AG Heidelberg, Urt. v. XX. XX. 2023 – 7 Ds 150 Js 25274/23, Entscheidung nicht 
veröffentlicht (im Folgenden abgekürzt als E. n.v.), S. 8, 11 f.; AG Rheda-Wiedenbrück, Urt. 
v. XX. XX.2022 – 1 Ds-216 JS 61/21–122/21, E.n. v., S. 23; AG Heilbronn, Urt. v. 06. 03. 
2023 – 26 Ds 16 Js 4813/23, openJur 2023, 4923, Rn. 58; AG München, Urt. v. 01.06. 2023 – 
1035 Ds 113 Js 185580/22 jug (2), BeckRS 2023, 22735, Rn. 29.

8 LG Berlin, Urt. v. 18. 01. 2023 – (518) 237 Js 518/22 Ns (31/22), 518 Ns 31/22, BeckRS 
2023, 6800, Rn. 34.

9 AG Rheda-Wiedenbrück, Urt. v. XX. XX.2022 – 1 Ds-216 JS 61/21–122/21, E.n. v., 
S. 23.

10 Homann, JA 2023, 649 (653). Ähnl. Kubiciel, JZ 5/2024, 167 (173).
11 Befürchtungen dieser Art bei Zieschang, JR 2023, 136 (146); Scholz, NJW 1983, 705 

(708); Isensee, in: Braune, Ziviler Ungehorsam, 232 (237); Enders, Der Staat, 3/1986, 351 
(351, 361); LG Dortmund, Urt. v. 14. 10. 1997 – Ns 70 Js 90/96, NStZ-RR 1998, 139 (140).

12 Zitat und Nachweis DIfM 2021, S. 8 f. Ähnl. auch Gutmann, KJ 54 1/2021, 82 (82).
13 Nachweise bei Redaktion beck-aktuell, becklink 2025380; Leitmeier, jM 2023, 38.
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Neben einem systematisierten Überblick bietet eine entsprechende Analyse die 
Möglichkeit zur Aufschlüsselung der Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen 
und politischen Akzeptanz der Ziele von Klimaaktivist*innen und den politischen 
wie rechtlichen Verurteilungen ihrer Protesthandlungen. Zu den zentralen Thesen 
dieser Arbeit gehört, dass, erstens, obwohl gemeinhin gleichgesetzt, Klimaaktivis
mus kein (typischer) ziviler Ungehorsam ist. Vielmehr verkennt eine pauschale 
Gleichsetzung essentielle, demokratietheoretisch bedeutsame Aspekte klimaakti
vistischen Handelns, wie sich insbesondere in der Diskussion um eine mögliche 
Rechtfertigung zeigt. Zweitens fügt sich klimaaktivistisches Verhalten aufgrund 
dieser ihm innewohnenden Besonderheiten auch bei Vorliegen seiner strafrechtli
chen Tatbestandsmäßigkeit nicht ohne Weiteres in die Logik des Strafrechts de lege 
lata. Hieraus ergeben sich systemisch bedingte Komplikationen bei der Bewertung 
des Phänomens, die letztlich zur Ablehnung einer Rechtfertigung führen, zugleich 
aber deutlich machen, dass die derzeitigen Mittel zur angemessenen Bewältigung 
der Problematik nicht ausreichen.

Zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragen werden in Kapitel 1 zunächst 
zentrale Begriffe der Debatte – die Bedeutung von Klima und Aktivismus sowie die 
in der Diskussion wiederholt verwendeten Bezeichnungen Klimaprotest und ziviler 
Ungehorsam – erläutert. Zudem erfolgen grundlegende Erörterungen, die dem 
Verständnis der hinter den Aktionen stehenden Problematik und der Beziehung von 
Rechtsprechung und Politik im Allgemeinen dienen. Das zweite Kapitel zur Ef
fektivität rechtlicher Mechanismen des staatlichen Umweltschutzes macht den Be
weggrund der Klimaprotestler*innen anhand der Betrachtung der tatsächlichen 
Wirksamkeit klimapolitischer Instrumente und unter Heranziehung des „Klima- 
Beschlusses“ des BVerfG deutlich. In Kapitel 3 erfolgt eine Darstellung der Ein
ordnung klimaaktivistischen Handelns durch die Strafrechtsprechung, welche in 
Kapitel 4 unter Heranziehung der zuvor erarbeiteten Grundlagen im Rahmen einer 
rechtsdogmatisch-normativen Untersuchung zur Ermittlung des erlaubten Umfangs 
klimaaktivistischen Handelns aufgearbeitet wird. Zentrale Punkte, die in diesem 
letzten, materiell-rechtlichen Teil der Untersuchung vertieft behandelt werden, 
umfassen demokratietheoretische Aspekte des strafrechtlich relevanten Verhaltens 
von Klimaaktivist*innen, (scheinbare) Widersprüche zwischen klimaaktivistischer 
Betätigung, Mehrheitsregel und Gewaltmonopol sowie Schwierigkeiten, die sich 
bei der Behandlung des Phänomens aus dessen besonderer Natur ergeben.

Da es sich ein aktuelles Phänomen handelt, dessen Entwicklung in Teilen par
allel zur Entwicklung der Arbeit verlaufen ist, war deren Ausgang zu keinem Zeit
punkt vorbestimmt – im Gegenteil hat sich erst im Verlauf derselben und nach 
mehrmaliger Revision die nun in dieser Arbeit vertretene Ansicht herauskristalli
siert. Hieraus ergibt sich auch das Fehlen einer provokativen These. Zu betonen ist 
überdies, dass diese Arbeit nicht mehr als einen Einblick in die derzeitigen politi
schen wie rechtlichen Umstände zu geben vermag – es handelt sich lediglich um 
eine Momentaufnahme, wobei grundsätzliche, wie etwa die demokratietheoreti
schen Wertungen abstrahiert durchaus über den zeitlichen Kontext hinaus auf Be
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